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Index

23/01 Konkursordnung

Norm

KO §12a;

KO §206 Abs1;

KO §206 Abs3;

Rechtssatz

Während die Exekutionssperre des § 206 Abs. 1 KO das gesamte Vermögen des Schuldners betri5t, tri5t § 206 Abs. 3

leg. cit. eine Einschränkung der Aufrechnungsbefugnis auf die Bezüge, die von der Abtretungserklärung erfasst

werden. Diese Di5erenzierung verbietet es, die umfassende Exekutionssperre einem generell geltenden

Aufrechnungsverbot gleichzusetzen. Die vorgenommene Einschränkung der Aufrechnungsbefugnis ist, wie sich auch

aus § 12a KO ergibt, vom Gesetzgeber gewollt. Das Schuldenregulierungsverfahren setzt voraus, dass den Gläubigern

das pfändbare Einkommen des Schuldners als Befriedigungsfonds zur Verfügung steht, weil dieses meist dessen

einziges Vermögen darstellt (vgl. Deixler-Hübner in Konecny/Schubert, Kommentar zu den Insolvenzgesetzen, § 12a

KO, Tz. 1). Der Zweck, diese Mittel allen Gläubigern uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen, wird durch § 12a und §

206 Abs. 3 KO erreicht.Während die Exekutionssperre des Paragraph 206, Absatz eins, KO das gesamte Vermögen des

Schuldners betri5t, tri5t Paragraph 206, Absatz 3, leg. cit. eine Einschränkung der Aufrechnungsbefugnis auf die

Bezüge, die von der Abtretungserklärung erfasst werden. Diese Di5erenzierung verbietet es, die umfassende

Exekutionssperre einem generell geltenden Aufrechnungsverbot gleichzusetzen. Die vorgenommene Einschränkung

der Aufrechnungsbefugnis ist, wie sich auch aus Paragraph 12 a, KO ergibt, vom Gesetzgeber gewollt. Das

Schuldenregulierungsverfahren setzt voraus, dass den Gläubigern das pfändbare Einkommen des Schuldners als

Befriedigungsfonds zur Verfügung steht, weil dieses meist dessen einziges Vermögen darstellt vergleiche Deixler-

Hübner in Konecny/Schubert, Kommentar zu den Insolvenzgesetzen, Paragraph 12 a, KO, Tz. 1). Der Zweck, diese

Mittel allen Gläubigern uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen, wird durch Paragraph 12 a und Paragraph 206,

Absatz 3, KO erreicht.
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